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Betreff 
 
Bauvorhaben ehemalige Druckerei in Meindorf 
 
 
Vor dem Hintergrund, dass die Verwaltung zu dem Vorhaben noch keine detaillierten und 
umfassenden Informationen erteilt hat und die Anwohnerschaft sich mit Fragen und Sorgen 
an die Politik wenden, stellen sich für die SPD-Fraktion folgende Fragen: 
  
1. 
Was ist der Verwaltung über die endgültigen Planungen des Investors auf dem ehemaligen Gelände 
der Druckerei, Martin-Luther-Strasse in Meindorf bekannt? 
 
 2. 
Warum hält die Verwaltung das geplante Vorhaben von der Anzahl der Wohneinheiten und der Art 
der Bebauung für das Wohnumfeld für vertretbar, obwohl in bilateralen Gesprächen mit einigen An-
wohnern bereits Bedenken gegen die Größe und Art der Bebauung geäußert wurden? 
>  
2a. Wie gedenkt die Verwaltung die sich durch den Neubau extrem verschärfende Parkplatzsituation 
in den Bereich zu lösen? Schon jetzt liegen Beschwerden über fehlende Parkplätze in der benach-
barten Henry-Dunant-Str. vor.  
Warum stehen für 36 geplante Wohneinheiten nur 30 Parkplätze zur Verfügung.  
Wo sollen Zweitwagen geparkt werden? 
  
3. 
Welche Art einer Wohnbebauung ist hier vorgesehen? Handelt es sich um öffentlich geförderten 
Wohnungsbau? 
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4. 
Bestehen bereits Förderzusagen, bzw. gute Aussichten auf Fördergelder? 
 
5.  
Wie sieht der der Verwaltung aktuell bekannte Zeitrahmen des Bauträgers aus? 
 
6. 
Wann und wie beabsichtigt die Bauverwaltung alle Bürger und die Politik umfassend über die Pla-
nungen zu informieren? 
 
gez.   Peter Kespohl                                     Marc Knülle 

                                                                   
 
 
 
 


